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Frau 
Präsidentin des Nationalrates 
Doris Bures 
Parlament 
1017 Wien 
 
 
 
Die schriftliche parlamentarische Anfrage Nr. 3355/J-NR/2014 betreffend Bossing an der 
Europa-Sport-Mittelschule Mödling, die die Abg. Dr. Walter Rosenkranz, Kolleginnen und 
Kollegen am 15. Dezember 2014 an mich richteten, wird wie folgt beantwortet: 
 
Zu Fragen 1 bis 6: 
Bei der Europa-Sport-Mittelschule Mödling handelt es sich um eine Pflichtschule der Sekundar-
stufe I, das Lehrpersonal dieser Schule (Leiterin und Lehrkräfte) unterliegt als Landes-
lehrerinnen und Landeslehrer der Zuständigkeit des Landes Niederösterreich. Dem Bund kommt 
in der gegenständlichen Personalangelegenheit sohin keine Vollziehungskompetenz zu und der 
Sachverhalt wurde daher auch nicht an das Bundesministerium für Bildung und Frauen heran-
getragen. 
Nach Auskunft des Landeschulrates für Niederösterreich wurde aus schulaufsichtsbehördlicher 
Sicht bemerkt, dass es entsprechend der landesgesetzlichen Regelungen des Nieder-
österreichischen Landeslehrpersonen-Diensthoheitsgesetzes 2014, LGBl. Nr. 2600, gemäß § 4 
der genannten Bestimmung der Schulleitung obliegt, ihre Vertretung für einen Zeitraum von bis 
zu zwei Monaten zu bestimmen. 
Ebenso zählt es zu den Aufgaben der Schulleitung, eventuell erforderliche Fachkoordinatorinnen 
und Fachkoordinatoren zu bestellen bzw. für Leitungen für Schulveranstaltungen fachlich 
geeignete Personen festzulegen. 
Auf Grund der Tatsache, dass die dienstrechtliche Vollziehung für an Pflichtschulen 
unterrichtende Lehrkräfte den Bundesländern obliegt, im konkreten Fall dem Land Nieder-
österreich, sind auch alle dienst- bzw. disziplinarrechtlichen Fragestellungen grundsätzlich nur 
von diesem beantwortbar. 
 
 

Wien, 13. Februar 2015 
Die Bundesministerin: 

 
 
 
 
 
 

Gabriele Heinisch-Hosek eh. 
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